
 

 

 

Bebauungsplan zur Erweiterung des Bebauungsplanes ĂLinks der Nusplinger StraÇeñ 

in Meßstetten- Unterdigisheim 

 

ABWÄGUNGSTABELLE 

 

zu den eingegangenen Stellungnahmen der Behörden, sonstigen Träger öffentlicher Belange und der Öffentlichkeit im Rahmen der  

 

frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung nach § 3 Abs. 1 BauGB 

01.04.2019 ï 30.04.2019 

 

und der 

 

frühzeitige Behördenbeteiligung nach § 4 Abs. 1 BauGB 

18.03.2019 ï 21.04.2019  
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Die Auslegung des Bebauungsplanes erfolgt in den Räumlichkeiten des Rathauses Meßstetten zu den üblichen 

Öffnungszeiten im Zeitraum vom 01.04.2019 bis zum 30.04.2019. Die Bekanntmachung hierfür erfolgte im Amtsblatt am 

22.03.2019. 

 

Eingegangene Stellungnamen: 

- keine -  
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Folgende Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange wurden mit Schreiben vom 18.03.2019 angeschrieben: 

Nr. Behörde / Sonstige Träger öffentlicher Belange Schreiben vom 

1. Verein Naturpark Obere Donau 19.03.2019 

2. LNV Arbeitskreis Zollernalb - 

3. NABU Kreisverband Zollernalb - 

4. Naturschutzbüro Zollernalb - 

5. RP Freiburg - Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau 01.04.2019 

6. RP Stuttgart - Landesamt für Denkmalpflege - 

7. Landratsamt Zollernalbkreis 26.04.2019 

8. RP Tübingen 18.04.2019 

9. Stadt Balingen - Stadtplanungsamt 03.04.2019 

10. Stadt Albstadt - Stadtplanungsamt 20.03.2019 

11. Gemeinde Schwenningen - Bürgermeisteramt - 

12. Gemeinde Obernheim - Gemeindeverwaltung - 

13. Gemeinde Nusplingen - Gemeindeverwaltung, - 

14. Gemeinde Hausen am Tann - Gemeindeverwaltung - 

15. Polizeipräsidium Tübingen 20.03.2019 

16. BAIUD BW - Referat Infra I 3 20.03.2019 

17. IHK Reutlingen 29.03.2019 

18. Handwerkskammer Reutlingen 18.04.2019 

19. ZV WV Hohenberggruppe - 

20. Regionalverband Neckar-Alb 02.04.2019 

21. Netze BW 04.04.2019 

22. Telekom - 

23. FairNetz GmbH 03.04.2019 

24. Unitymedia 10.04.2019 
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger 

öffentlicher Belange 
Abwägungsvorschlag der 

Verwaltung 
Beschlussempfehlung 

1. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zuständigkeit 
Kenntnisnahme 
 
 
 
Allgemeine Sachlage 
Kenntnisnahme 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger 

öffentlicher Belange 
Abwägungsvorschlag der 

Verwaltung 
Beschlussempfehlung 

Zu 
1.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anmerkungen 
Im Zuge der weiteren Bearbeitung werden 
die Themen im Rahmen des 
Grünordnungsplans, der speziellen 
artenschutzrechtlichen Prüfung und der 
FFH-Vorprüfung geprüft. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger 

öffentlicher Belange 
Abwägungsvorschlag der 

Verwaltung 
Beschlussempfehlung 

5. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
 
 
Kenntnisnahme 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
 
 
Kenntnisnahme 
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger 

öffentlicher Belange 
Abwägungsvorschlag der 

Verwaltung 
Beschlussempfehlung 

zu 
5. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ein entsprechender Hinweis wird im 
Bebauungsplan aufgenommen. 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
 
 
Kenntnisnahme 
 
Kenntnisnahme 
 
 
Kenntnisnahme 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Berücksichtigung 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
 
 
Kenntnisnahme 
 
Kenntnisnahme 
 
 
Kenntnisnahme 
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger 

öffentlicher Belange 
Abwägungsvorschlag der 

Verwaltung 
Beschlussempfehlung 

zu 
5. 

 

 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 

 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger 

öffentlicher Belange 
Abwägungsvorschlag der 

Verwaltung 
Beschlussempfehlung 

7. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kenntnisnahme 
 
 
 
Die entsprechenden Nebenbestimmungen 
werden in den baurechtlichen Bescheid 
aufgenommen. 
Ausgleichsmaßnahmen werden im Zuge 
der Erstellung des Umweltberichts 
erarbeitet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
 
 
 
Berücksichtigung 
 
 
Berücksichtigung 
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger 

öffentlicher Belange 
Abwägungsvorschlag der 

Verwaltung 
Beschlussempfehlung 

Zu 
7. 

 

 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Grundstückseigentümer werden 
entsprechend informiert. 
 
Gemäß Stellungnahme RP III liegt das 
Planungsgebiet nicht im 
Überschwemmungsgebiet der Oberen 
Bära. 

 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Berücksichtigung 
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger 

öffentlicher Belange 
Abwägungsvorschlag der 

Verwaltung 
Beschlussempfehlung 

Zu 
7. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
s.o. 
 
Die Grundstückseigentümer werden 
entsprechend informiert. 
 
 
 
Ein entsprechendes 
Entwässerungskonzept wird erstellt und 
den Unterlagen beigefügt. 
Aussagen zur Lage und Dimensionierung 
der Retentionsfläche werden im Text 
ergänzt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Berücksichtigung 
 
Berücksichtigung 
 
 
 
 
 
 
Berücksichtigung 
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger 

öffentlicher Belange 
Abwägungsvorschlag der 

Verwaltung 
Beschlussempfehlung 

Zu 
7. 

 

 
 
 
 
Die wasserrechtliche Erlaubnis wird auf 
Baugesuchebene beantragt. 
 
 
wird unter Hinweise Pkt. 3 aufgenommen 
 
 
Wird im Zuge der Grünordnungsplanung 
erstellt.  
Eine NATURA 2000 ï Vorprüfung wird 
erstellt und den Umweltunterlagen 
beigefügt. 
Ein Grünordnungsplan wird im weiteren 
Verfahren aufgestellt. 

 
 
 
 
Berücksichtigung 


